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Herzlich Willkommen zur Veranstaltung

Verkehrsunfall  - Kategorien
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Definition „Verkehrsunfall“

Ein Verkehrsunfall ist …

jedes plötzliche und
zumindest für einen Beteiligten 
ungewollte
mit dem öffentlichen Straßenverkehr
und seinen typischen Gefahren ur-
sächlich zusammenhängende Ereig-
nis,
bei dem Personen- oder Sachschaden
entstanden ist.

Definition „Verkehrsunfall“

Ein Verkehrsunfall ist …

jedes plötzliche und
zumindest für einen Beteiligten 
ungewollte
mit dem öffentlichen Straßenverkehr
und seinen typischen Gefahren ur-
sächlich zusammenhängende Ereig-
nis,
bei dem Personen- oder Sachschaden
entstanden ist.
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Einteilung der VU

• Die Einteilung der Verkehrsunfälle
erfolgt in Unfallkategorien

• Die jeweils erforderlichen Maßnahmen
zur Verkehrsunfallaufnahme sind in
Anlage 2 dargestellt.

• Die Verkehrsunfallorte sind nach
Maßgabe (…) der Anlage 3 zu
erfassen.

Einteilung der VU

• Die Einteilung der Verkehrsunfälle
erfolgt in Unfallkategorien

• Die jeweils erforderlichen Maßnahmen
zur Verkehrsunfallaufnahme sind in
Anlage 2 dargestellt.

• Die Verkehrsunfallorte sind nach
Maßgabe (…) der Anlage 3 zu
erfassen.
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Einteilung der VU

Kategorie 1

• Unfall mit Getöteten
• Mindestens ein getöteter Verkehrsteil-

nehmer
• Personen, die auf der Stelle getötet

wurden oder innerhalb von 30
Tagen an den Unfallfolgen ge-
storben sind.

Einteilung der VU
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Einteilung der VU

Kategorie 2

• Unfall mit Schwerverletzten
• Mindestens ein schwerverletzter, aber

kein getöteter Verkehrsteilnehmer
• Personen, die mindestens 24

Stunden zur stationären Behand-
lung in einem Krankenhaus ver-
blieben sind.

Einteilung der VU
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Einteilung der VU

Kategorie 3

• Unfall mit Leichtverletzten
• Mindestens ein leichtverletzter, aber

kein schwerverletzter und kein
getöteter Verkehrsteilnehmer

• Personen, bei denen eine stationäre
Behandlung nicht erforderlich ge-
worden ist (Aufenthalt im Kranken-
haus unter 24 Stunden).

Einteilung der VU

Kategorie 3

• Unfall mit Leichtverletzten
• Mindestens ein leichtverletzter, aber

kein schwerverletzter und kein
getöteter Verkehrsteilnehmer
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Behandlung nicht erforderlich ge-
worden ist (Aufenthalt im Kranken-
haus unter 24 Stunden).
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Einteilung der VU

Kategorie 4

• Schwerwiegender Unfall mit Sach-
schaden

• Sachschaden liegt vor, wenn eine
Sache zerstört, beschädigt oder in
ihrem Wert gemindert wird.

• Kriterium: Fahrbereitschaft Kfz

Einteilung der VU
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• Kriterium: Fahrbereitschaft Kfz
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Einteilung der VU

Schwerwiegender Unfall mit Sach-
schaden …

liegt vor, wenn nach den Feststellungen der Beamten
des Polizeidienstes als Unfallursache eine OWi, bei
der gemäß BKatV eine Geldbuße festzusetzen ist oder
eine Straftat, die im Zusammenhang mit der Teilnahme
am Straßenverkehr begangen worden ist,
anzunehmen ist und ein Kfz aufgrund eines
Unfallschadens von der Unfallstelle abgeschleppt
werden muss.
Ein schwerwiegender Unfall mit Sachschaden liegt
auch vor, wenn ohne Rücksicht auf Art des
Sachschadens ein Unfallbeteiligter unter Alkohol-
einwirkung oder anderer berauschender Mittel
gestanden hat.

Einteilung der VU

Schwerwiegender Unfall mit Sach-
schaden …

liegt vor, wenn nach den Feststellungen der Beamten
des Polizeidienstes als Unfallursache eine OWi, bei
der gemäß BKatV eine Geldbuße festzusetzen ist oder
eine Straftat, die im Zusammenhang mit der Teilnahme
am Straßenverkehr begangen worden ist,
anzunehmen ist und ein Kfz aufgrund eines
Unfallschadens von der Unfallstelle abgeschleppt
werden muss.
Ein schwerwiegender Unfall mit Sachschaden liegt
auch vor, wenn ohne Rücksicht auf Art des
Sachschadens ein Unfallbeteiligter unter Alkohol-
einwirkung oder anderer berauschender Mittel
gestanden hat.

§ 6
StVUnfStatG
i.V.m.
VO …



Verkehrssicherheitsarbeit

Bernd Huppertz
9

Einteilung der VU

Kategorie 4

• Straftatbestand (auch unter Ein-
wirkung von Alkohol und anderer
berauschender Mittel)

• § 142 StGB
• §§ 315c, 316 StGB
• § 1, 6 PflVersG
• § 370 AO
• § 21 StVG

• und
• mindestens ein Kfz ist aufgrund eines

Unfallschadens nicht mehr fahrbereit.

Einteilung der VU

Kategorie 4

• Straftatbestand (auch unter Ein-
wirkung von Alkohol und anderer
berauschender Mittel)

• § 142 StGB
• §§ 315c, 316 StGB
• § 1, 6 PflVersG
• § 370 AO
• § 21 StVG

• und
• mindestens ein Kfz ist aufgrund eines

Unfallschadens nicht mehr fahrbereit.
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Anlage 2 fahrbereit = Kat. 5
fahrbereit + Alkohol 
= Kat. 6
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Einteilung der VU

Kategorie 4

• OWi, für die die Ahndung mit einem
Bußgeld vorgesehen ist

• HUU
• Bußgeldkatalog
• Tatbestandskatalog

• und
• mindestens ein Kfz ist aufgrund eines

Unfallschadens nicht mehr fahrbereit.

Einteilung der VU

Kategorie 4

• OWi, für die die Ahndung mit einem
Bußgeld vorgesehen ist

• HUU
• Bußgeldkatalog
• Tatbestandskatalog

• und
• mindestens ein Kfz ist aufgrund eines

Unfallschadens nicht mehr fahrbereit.
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Einteilung der VU

Kategorie 5

• Sonstiger Sachschadensunfall ohne
Einwirkung von Alkohol und anderer
berauschender Mittel, die

• im Verwarnungsgeldverfahren ab-
geschlossen werden können

• Ausnahme: fahrbereit und nicht fahrbereit

• nicht im Verwarnungsgeld-
verfahren abgeschlossen werden
können und alle beteiligten Kfz
waren fahrbereit

Einteilung der VU

Kategorie 5

• Sonstiger Sachschadensunfall ohne
Einwirkung von Alkohol und anderer
berauschender Mittel, die

• im Verwarnungsgeldverfahren ab-
geschlossen werden können

• Ausnahme: fahrbereit und nicht fahrbereit

• nicht im Verwarnungsgeld-
verfahren abgeschlossen werden
können und alle beteiligten Kfz
waren fahrbereit

RdErl. MIK 
NRW 

„Aufgaben 
der Polizei bei 
Straßen-
verkehrs-
unfällen“ 

vom 
11.08.2011 

(SMBl. NRW 
2051)

Anlage 2 nicht fahrbereit 
= Kat. 4
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Einteilung der VU

Kategorie 5

• Straftatbestand (ohne Einwirkung von
Alkohol und anderer berauschender
Mittel)

• § 142 StGB
• § 1, 6 PflVersG
• § 370 AO
• § 21 StVG

• OWi nach § 24c StVG
• und
• alle beteiligten Kfz waren fahrbereit.
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• und
• alle beteiligten Kfz waren fahrbereit.
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Anlage 2 nicht fahrbereit
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Einteilung der VU

Kategorie 6

• Unfallbeteiligter stand unter Ein-
wirkung von Alkohol oder anderer
berauschender Mittel

• § 24a StVG
• §§ 315c, 316 StGB

• und
• alle beteiligten Kfz waren fahrbereit.

Einteilung der VU

Kategorie 6

• Unfallbeteiligter stand unter Ein-
wirkung von Alkohol oder anderer
berauschender Mittel

• § 24a StVG
• §§ 315c, 316 StGB

• und
• alle beteiligten Kfz waren fahrbereit.
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